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Betreff: 
Bestätigung der Jahresrechnung 2004 und Entlastung des Bürgermeisters 

 

 

 Beschlussvorlage B-097/04-09/SR/1 

 

 

Status:  öffentlich 
 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthaltung 
Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

08.04.2008 Rechnungsprüfungs- und 
Finanzausschuss 
10.04.2008 Hauptausschuss 
24.04.2008 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin bestätigt die Jahresrechnung 2004 und erteilt dem Bürgermeister die 
Entlastung. 
 

 

 
 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Amtsleiter/in  Bürgermeister 
 



 
1 B-097/04-09/SR/

 

    
 

Sachverhalt:  
 
Die Jahresrechnung 2004 für die Stadt Genthin wurde von der Kämmerei aufgestellt. 
Der Bürgermeister hat das Ergebnis festgestellt und die Prüffähigkeit beim Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Jerichower Land angezeigt. 
 
Die Prüfung der Jahresrechnung 2004 erfolgte in der Zeit vom 29.03.2005 bis 11.05.2005. 
 
Der Prüfbericht vom 14.07.2005 liegt vor, umfasst 41 Seiten und gilt gleichzeitig als Schlussbericht 
gemäß  
§ 108 Abs. 2 GO LSA. 
 
Mit der Beschlussvorlage B-097/04-09/SR vom 11.08.2005 war der Stadtrat angehalten, die 
Entlastung des Bürgermeisters herbeizuführen. Der Stadtrat beantragte jedoch die Änderung der 
Tagesordnung und die Absetzung der Beschlussvorlage. Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich 
angenommen. 
 
Es wurde eine Sondersitzung des Stadtrates für den 23.03.2006 anberaumt. Auf dieser Sitzung 
wurde die Jahresrechnung bestätigt, jedoch die Entlastung des Bürgermeisters wurde versagt. 
 
Die Fraktionen waren lt. Beratung des Hauptausschusses am 18.10.2007 angehalten Standpunkte 
zu erarbeiten und diese dann dem Stadtrat Genthin in Form eines Beschlusses zur Entscheidung 
vorzulegen. 
 
Dieser Beschluss wurde bis dato nicht gefasst.  
 
Mit Schreiben vom 15.02.2008 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass der erbetene Beschluss des 
Stadtrates bisher nicht vorgelegt wurde und bittet nunmehr um einen Beschluss mit dem 
ausdrücklichen Hinweis des Stadtrates Genthin, wie mit den Feststellungen des 
Rechnungsprüfungsamtes zur Angelegenheit Kinderbetreuungsverein „ Regenbogen Genthin e.V. 
umgegangen werden soll. 
 
 

Rechtsgrundlage:  
 
GO LSA 
GemHVO 

Anlagen:  
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